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Stellungnahme zum Fall Alice N., geboren 15.03.2003 
 

Augsburg, 18.08.2003 
 
Sehr geehrter Herr xxxxxxxxx, 
 
Familie N. hat sich mit der dringenden Bitte um Hilfe an uns gewandt. 
 
Nach den uns vorliegenden Informationen handelt es sich bei den Symptomen von Alice N. um 
einen klassischen Impfschaden nach einer 6fach Impfung, der durch den Sturz sowie die Ver-
abreichung der Impfung in der Genesungsphase nach einem schweren Virusinfekt drastisch 
verschlimmert wurde (Anlagen A und B). 
 
Wenn hier allerdings ein Gutachter gewählt wird, der sich speziell mit Impfungen nicht aus-
kennt, muss nicht verwundern, dass aufgrund der dann nicht erkannten Vorschädigung des 
Gehirns ein verzerrtes Bild entsteht.  Der Gutachter hat außerdem versäumt Informationen über 
die Vorgeschichte, z.B. die Berücksichtigung der Krankenakte des Kinderarztes, einzuholen. 
 
Insgesamt fällt uns bei den Schilderungen der Familie N. auf, dass hier sehr viel Willkür  auch 
von Seiten des Jugendamtes im Spiel zu sein scheint. 
 
Ein Baby befindet sich gerade im ersten Lebensjahr in einer sehr wichtigen und prägenden 
Entwicklungsphase. Wie traumatisch müssen sich auf ein wenige Monate altes Baby die Kran-
kengeschichte (Impfschaden und Sturz) und die anschließende plötzliche Trennung von beiden 
Eltern auswirken! Die Sachbearbeiterinnen wollen – für uns nicht  nachvollziehbar – das auf ein 
Trauma hinweisende Verhalten der kleinen Alice den vermuteten Kindesmisshandlungen der 
Eltern anlasten. 
 
Die Eltern pflegten und besuchten während des Aufenthaltes im Krankenhaus (vom 31.05.2003 
bis 01.07.2003) das Baby täglich und gingen mit ihm sogar spazieren. Es existierten während 
dieser Zeit keinerlei Auflagen. Jederzeit hätten die Eltern das Kind auf eigene Verantwortung 
mit nach Hause nehmen können. Es erscheint uns völlig willkürlich, wenn seit der Entlassung 
aus dem Krankenhaus (seit 6 Wochen!) den Eltern sogar jegliches Besuchsrecht verweigert 
wird! Wieso kann hier nicht einmal ein betreuter Umgang stattfinden? Die fadenscheinigen Be-
gründungen für geplante und nicht stattgefundene Besuche (zu heiß, Missverständnis) vergrö-
ßern unser Misstrauen in die Kompetenz des Jugendamts. 
 

 

hier verantwortlich: 
 

Angelika Kögel-Schauz 
Leharstraße 65 ½ 
86179 Augsburg 
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Aus unserer Sicht liegt hier ein klassischer Impfschaden, verschlimmert durch den Sturz 
im Krankenhaus, vor. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen wird den Eltern aus den dar-
aus resultierenden Schäden die Misshandlung ihrer Tochter Alice vorgeworfen. Seit 7 
Wochen durften sich das Baby und die Eltern nicht ein einziges Mal sehen! Die Unfähig-
keit des Gutachters und die Untätigkeit des Gerichts, sowie die Willkür des Jugendamts 
ergeben eine schreckliche Mischung! Der Schaden, der in der Seele des Babys und der 
Eltern hier angerichtet wird, ist furchtbar! 
 
Wir gehen davon aus, dass diese Geschichte unsere Leser und auch die Leser anderer 
Zeitschriften interessieren dürfte. Ein Artikel und eine Presseerklärung sind in Vorberei-
tung.  
 
An einer Darstellung der Dinge aus der Sicht des Gerichts sind wir sehr interessiert. Wir hoffen, 
dass unsere Ausführungen den Eltern und dem Baby nun wenigstens ein regelmäßiges Um-
gangsrecht einräumen, sowie die Einholung eines kompetenten Gutachtens unverzüglich ver-
anlasst wird. 
 
Für Rückfragen stehen wir unter der privaten Rufnummer xxxx  gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Angelika Kögel-Schauz 
Redaktion IMPFNACHRICHTEN 
(automatischer Faxversand per PC, daher nicht unterschrieben) 
 
 
 
Adressen von möglichen Gutachtern: 
 
Erfahrener Gerichtsgutachter bei Impfschäden: 
Prof. Dr. med. Ulrich Keuth  
Am  Brückweiherhof 7  
66593 Neunkirchen / Saar  
Telefon 06821 - 31382 
 
Institut für Rechtsmedizin der Universität Münster: 
Direktor: Prof. Dr. med. Dr. h.c. Bernd Brinkmann  
Röntgenstr. 23   
D-48149 Münster   
Tel.: +49-251-83-55160/53534  
Fax.: +49-251-83-55158   
eMail: brinkma@uni-muenster.de  
 
 
Eine Kopie dieses Schreibens geht an: 
Sachbearbeiterinnen des Jugendamts Traunstein 
Rechtsanwalt, Traunstein 
Familie N., Traunstein 
 
 
Anlagen 

 
 

 
 
 
 
 

 

Anlage A
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Kritik am Gutachten von Prof. Schneider vom 22.07.2003 
Kunstfehler des Kinderarztes 
 
 
Herr Prof. Schneider hat versäumt, sich die Krankenakte des behandelnden Kinderarztes zu 
besorgen und auszuwerten. Eine einfache telefonische Auskunft kann die umfangreichen In-
formationen nicht liefern, so dass die Vorgeschichte des Babys Alice N. nicht berücksichtigt 
wurde. 
 
Der Kinderarzt hat Alice am 23.04.2003, 21.05.2003, 23.05.2003, 30.05.2003 gesehen. Bei 
allen Terminen wurde der gute Allgemeinzustand, sowie zahlreiche unauffällig Befunde doku-
mentiert, die u. a. auf eine gründliche Untersuchung des Kopfes hinweisen. Die Sorgfältigkeit 
und die Detailliertheit der Karteikarte sind auffällig. Die Spekulation, dass Alice von ihren Eltern 
mehrfach in den Wochen vor dem 01.06.2003 misshandelt wurde, ist damit nicht haltbar. Dem 
Kinderarzt hätten äußere Zeichen oder Störungen in der Entwicklung des Babys auffallen müs-
sen. 
 
Am 21.05.2003 hatte Alice einen beginnenden Infekt. Dieser verschlimmerte sich so, dass am 
23.05.2003 sogar nachts der Kinderarzt angerufen werden musste und am Tag zwei Konsulta-
tionen notwendig waren. Der Kinderarzt untersuchte das Baby auch hier sehr gründlich und 
machte ein Blutbild. Veränderte Werte oder Befunde, die nicht durch den Infekt hätten erklärt 
werden können, waren offensichtlich nicht vorhanden. Der Gutachter geht auch auf diese nur 
eine Woche vor der Krankenhausaufnahme erfolgte Blutuntersuchung nicht ein. 
 
Misshandlungen, die zu mehrfachen Hirnblutungen führten, hätten sicherlich Symptome hervor-
gerufen, die bei den zahlreichen Konsultationen erkannt worden wären. 
 
Alice litt ca. eine Woche vor der Impfung und der Aufnahme in das Krankenhaus an einem 
hochfieberhaften Virusinfekt, der in der Krankenakte des Kinderarztes vermerkt worden ist. 
 
Durch die fehlende Anamnese der Vorgeschichte von Alice geht Prof. Schneider in seinem Gut-
achten fälschlich davon aus, dass „andere Ursachen, etwa wie … eine schwere Infektion“ nicht 
in Betracht kommen. 
 
Es ist nicht entschuldbar, dass Prof. Schneider in dieser Richtung die Anamnese der Vorge-
schichte nicht berücksichtigt und somit den Infekt eine Woche vor der Impfung übersieht. 
 
Blutuntersuchungen, die Aufschluss über die Art des abgelaufenen schweren Virusinfektes ge-
geben hätten, wurden leider unterlassen. Das ist ein schwerer Kunstfehler, da das Baby ja ur-
sprünglich mit einem Verdacht auf Infekt im Krankenhaus aufgenommen worden war. Uns 
drängt sich der Verdacht auf, dass eine Diagnostik in dieser Richtung unterlassen wurde, um 
den von Anfang an bestehenden Verdacht auf Kindesmisshandlung evtl. zum Vertuschen des 
Tragetaschensturzes im Krankenhaus zu erhärten. 
 
Im Gutachten findet sich zu der am Tag vor der Krankenhausaufnahme durchgeführten Impfung 
nur ein lapidarer Satz: „Mit der vorausgegangenen Impfung haben diese Blutungen nichts zu 
tun.“ Das Defizit bezüglich Impfungen und deren Folgen ist nicht zu übersehen. Siehe hierzu die 
ausführliche Stellungnahme in der Anlage B. 
 
Untermauert wird die vermutete schwere Impfnebenwirkung eines Hirnödems durch die bereits 
bei der Krankenhausaufnahme nach vorn gewölbte Fontanelle (siehe Aufnahmebefund des 
Krankenhauses). Prof. Schneider geht auf dieses Symptom nicht ein! 
 
Alice hätte am 30.05.2003 nicht geimpft werden dürfen! Laut Karteikarte des Kinderarztes 
hatte Alice eine Woche vor der Impfung einen hochfieberhaften Virusinfekt, weswegen die El-
tern ihn vier Mal konsultierten. Laut Angaben der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-
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Institut sind nach der Genesung von einer akuten behandlungsbedürftigen Erkrankung mindes-
tens 2 Wochen abzuwarten, bevor geimpft werden darf (Epidemiologisches Bulletin des Robert-
Koch-Instituts Nr. 32/2003 mit den aktuellen Impfempfehlungen). Alice war zum Zeitpunkt der Imp-
fung noch in der Genesungsphase. Im Aufnahmebefund des Krankenhauses ist ein leichter 
Husten und Schnupfen vermerkt. Die Wahrscheinlichkeit einer schweren Nebenwirkung ist 
durch diesen vermuteten Kunstfehler des Kinderarztes stark erhöht. Auch dieser Umstand ist 
von Prof. Schneider nicht berücksichtigt worden. 
 
Neben den bereits von der Anwältin bemängelten Fehlern im Gutachten entsteht hier der Ein-
druck von einer großen Voreingenommenheit und mangelnder Kompetenz des Gutachters. 
 
Wir empfehlen dringend die Einholung eines weiteren Gutachtens! 
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Stellungnahme: 
Hirnödem nach 6fach Impfung mit nachfolgendem Sturz auf den Kopf 
 
 
Zwei Sechsfachimpfstoffe wurden in Deutschland im Herbst 2000 zugelassen1. 
 
Nebenwirkungen, die seltener als bei 1 von 500 Geimpften vorkommen, können in den Zulas-
sungsstudien nicht erfasst werden2. 
 
Seit dem 01.01.2001 sind die Verdachtsfälle auf Impfkomplikationen meldepflichtig (IfSG). Bis-
her wurden lediglich die Daten der ersten neun Monate veröffentlicht3. Die Meldepflicht der Ärz-
te lässt noch sehr zu wünschen übrig. 
 
Dennoch wurden in den beiden Jahren nach Zulassung in Deutschland 4 Todesfälle innerhalb 
von 24 Stunden nach Verabreichung eines Sechsfachimpfstoffes bekannt4. Bei allen vier Babys 
wurde bei der Obduktion als einzige Todesursache ein Hirnödem, eine sog. Enzephalopathie, 
gefunden. 
 
Diese schwere Nebenwirkung (akutes Hirnödem) steht ebenfalls in der Fachinformation des 
Sechsfachimpfstoffes Hexavac5. Seit der Zulassung wurden bei der europäischen Zulassungs-
behörde viele Nebenwirkungen neu bekannt und auch in die Fachinformationen aufgenommen6: 
Krampfanfälle, Enzephalitis, Enzephalopathie, Neuritis, usw.. 
 
Von den Eltern wurden direkt nach der Impfung am 30.05.2003 folgende Symptome beobach-
tet, die auf diese schwere Impfkomplikation hinweisen: Apathie, Schläfrigkeit, Nahrungsunlust 
bis zur Nahrungsverweigerung, Lichtempfindlichkeit, Temperaturschwankungen (zwischen 36°C 
und 38°C). Die Mutter suchte daher am Abend des folgenden Tages ein Krankenhaus auf. Das 
Baby verweigerte zu diesem Zeitpunkt die Nahrung komplett. 
 
Bei der Aufnahme wurde zudem eine nach vorn gewölbte Fontanelle als wichtiges Indiz für die-
se schwere Nebenwirkung im Krankenhaus diagnostiziert und schriftlich dokumentiert. 
 
Im Krankenhaus fiel aufgrund eines Missverständnisses zwischen der aufnehmenden Ärztin 
und der Mutter das Baby aus ca. 60 cm Höhe auf den Kopf. Wie aus den Stellungnahmen von 
zwei Kinderärzten (siehe Anlagen) hervorgeht, ist durch die Vorschädigung des Gehirns von 
einem großen Schaden auszugehen. 
 
Als Gutachter sollte unbedingt ein in der Beurteilung von Impfschäden erfahrener, unabhängi-
ger Arzt herangezogen werden. Auf keinen Fall kann der Sturz isoliert von der am Tag zuvor 
durch die Impfung hervorgerufenen Nebenwirkung gesehen werden! Ebenso muss berücksich-
tigt werden, dass Alice in einen Infekt hinein geimpft wurde! 

                                                           
1 Zulassung 6fach PEI, siehe Anlage 1 
2 Stojanov, „Die neuen Sechsfachimpfstoffe“, Kinderärztliche Praxis (2002) Sonderheft „Impfen 2002“, Kirchheim-
Verlag, Mainz 
3 Keller-Stanislawski, Auswertung der Meldungen von Verdachtsfällen auf Impfkomplikationen nach dem Infektions-
schutzgesetz, Bundesgesundheitblatt, 45:344-354 
4 Arzneitelegramm, siehe Anlage 2 
5 Fachinformation Hexavac, siehe Anlage 3 
6 EMEA, neue Nebenwirkungen Hexavac, Infanrix, siehe Anlage 4 

Anlage B 



EFI   Stellungnahme  vom 18.08.2003   Seite - 6 - 
 
 

Anlage 1: Zulassungsdaten der Sechsfachimpfstoffe 
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Anlage 2: Arzneitelegramm vom 28.04.2003 
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Anlage 3: Fachinformation des Sechsfachimpfstoffes Hexavax 
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Anlage 4: EMEA, post marketing 
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Anlage 5: Stellungnahme von Dr.  med. Georg von Pilgrim 
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Anlage 6: Stellungnahme von Dr.  med. Steffen Rabe 
 

 
 


